
590 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des 

Bundesrates 

B e r ich t 

des Ausschusses für Verfassungs- und Rechtsangelegenheiten 

über den Beschluß des Nationalrates vom 8. Juli 1971, betreffend 

ein Abkommen zwischen der Republik Österreich und der Volks­

republik Ungarn über wissenschaftliche und technische Zusammen­
arbeit 

Durch das gegenständliche Abkommen soll die wissenschaftliche 

und technische Zusammenarbeit zwischen Österreich und Ungarn 

gefördert \1erden. Dieses Ziel soll insbesonders durch den Aus­

tausch von wissenschaftlichen und technischen Dokumentations­

material, gegenseitige Studienreisen und Konsultationen von 

Wissenschaftlern~ Veranstaltung von wissenschaftlichen und tech­

nischen Lehrkursen erreicht werden. Auch sieht das Abkommen die 

Erarbeitung von wissenschaftlich-tecrillischen Grundlagen für 

eine industrielle Kooperation vor. 

Dem Nationalrat erschien bei der Genehmigung des vorliegen­

den Abkommens die Erlassung eines besonderen Bundesgesetzes 

im Sinne des Art. 50 Abs. 2 B-VG zur Überführung des Vertrags­

inhaltes in die innerstaatliche Rechts~rdnung nicht erforderlich. 

Der Ausschuß für Verfassungs- und Rechtsangelegenheiten 

hat die gegens tändliche Vorlage in seiner Si tZU!lg volh 19. Juli 

1971 in Verhandlung genommen und einstimmig beschlossen, dem 

Hohen Hause zu empfehlen, keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt somit der Ausschuß 

für Verfassungs- und Rechtsangelegenheiten den Antrag, der 

Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 8. Juli 1971, 
betreffend ein Abkommen zwischen der Republik Österreich und 

der Volksrepublik Ungarn über wissenschaftliche und technische 

Zusammenarbeit, wird kein Einspruch erhoben. 

Dr. R e ich 1 
Berichterstatter 

Wien, am 19. Juli 1971 

N 0 v a k 

Obmann 
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